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8 Koordination 
 

8.1 Einleitung 
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung (BGE 116 Ib 50 ff.; 117 Ib 39: 122 II 87 ff.) 
sowie Art. 25a RPG verlangen eine materiell und formell koordinierte Rechtsanwen-
dung, wenn für die Realisierung eines Projektes verschiedene Vorschriften anzuwen-
den sind und zwischen diesen ein derart enger Sachzusammenhang besteht, dass 
sie nicht getrennt und unabhängig voneinander angewendet werden dürfen. 
 
Unter materieller Koordination versteht man die inhaltliche Abstimmung verschiede-
ner Entscheide. Die formelle Koordination betrifft die Abstimmung der Verfahren.  
 
Das PBG statuiert die Verpflichtung zur zeitlichen und inhaltlichen Koordination in 
§ 106 Abs. 1. Die entsprechenden Verfahrensvorschriften sind auf Verordnungsstufe 
geregelt (§§ 19 und 20 PBV). 
 
 

8.2 Baubewilligungsverfahren (ohne Einsprachen)  
Das Baubewilligungsverfahren als solches war bereits Thema im ersten Kapitel der 
Erläuterungen zum Planungs- und Baugesetz (PBG-Ordner). Auf die dortigen Aus-
führungen betreffend Verfahrensabläufe wird ausdrücklich verwiesen (insbesondere 
Ziff. 1.2.1). 
 

8.2.1 Formelle Koordination (Schema Nr. 1) 

Falls vor Erlass der einzelnen Entscheide eine öffentliche Auflage vorgesehen ist, 
richten sich Ort und Dauer nach dem Baubewilligungsverfahren (§ 106 Abs. 2 PBG). 
Damit wird bereits im Zeitpunkt in dem das erste Mal Drittinteressen geltend gemacht 
und Rechtsmittel erhoben werden können, d.h. von Anfang an, eine zeitliche Koordi-
nation erreicht. Da alles zu überprüfende gleichzeitig vorliegt, wird auch die inhaltli-
che Koordination erleichtert wenn nicht gar erst ermöglicht. 
 

Die Auflage von Bau- bzw. Vorentscheidgesuchen für Bauten und Anlagen aus-
serhalb der Bauzone ist zudem mit Ausnahme geringfügiger Um- oder Anbauten 
ohne Auswirkungen auf die Umgebung und die Nutzungsordnung rechtzeitig (d.h. vor 
Beginn der öffentlichen Auflage) im kantonalen Amtsblatt zu publizieren (vgl. PBG-
Ordner Ziff. 1.1.5). 
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§ 19 Abs. 1 PBV schreibt vor, dass die Gemeindebehörde das Baugesuch vor dem 
Beginn der öffentlichen Auflage dem Amt für Raumplanung (Baugesuchszentrale) 
einzureichen hat, sofern die Realisierung des Bauvorhabens weiterer Bewilligungen 
oder Zustimmungen kantonaler Behörden bedarf. 
Das Amt für Raumplanung ist für die Koordination der kantonalen Stellungnahmen 
oder Entscheide zuständig, bevor es diese der Gemeinde zustellt (§ 19 Abs. 2 PBV). 
Diese Aufgabe wird durch die Baugesuchszentrale übernommen. 
 
Die Gemeindebehörde darf erst nach Vorliegen der erforderlichen Stellungnahmen 
oder Bewilligungen der kantonalen Behörden über das Bau- oder Vorentscheidge-
such entscheiden (§ 19 Abs. 3 PBV). 
 

Der Entscheid der Gemeindebehörde muss zusammen mit den allfälligen kantona-
len oder kommunalen Stellungnahmen oder Bewilligungen eröffnet werden (§ 19 
Abs. 4 PBV). Die gleichzeitige Eröffnung gewährleistet, dass gegen diesen Gesamt-
Entscheid, der sich aus dem Entscheid der Gemeinde und aus denjenigen kantona-
ler Ämter zusammensetzt, nur ein Rechtsmittel ergriffen werden muss (vgl. unten 
Ziff. 8.3.3). 
 

8.2.2 Materielle Koordination 

Für die materielle Koordination der kantonalen Zustimmungen und Bewilligungen 
sorgt ebenfalls die Baugesuchszentrale. 
 
Zur Koordination der kantonalen Zustimmungen und Bewilligungen mit dem kommu-
nalen Entscheid ist festzuhalten, dass die Gemeinde nicht befugt ist, in Bereichen, 
die in die Zuständigkeit des Kantons fallen, anderslautend zu entscheiden.  
 
Beispiel: Das Amt für Raumplanung erteilt die erforderliche Ausnahmebewilligung nicht. Die Gemein-
debehörde darf das Bauvorhaben nicht bewilligen, auch wenn es den kommunalen Regelungen ent-
spricht. 
 
 

8.3 Streitiges Verfahren 
 

8.3.1 Einsprachen (Schema Nr. 2) 

Falls die Einsprachen nur kommunale Regelungen betreffen, erübrigt sich deren 
Weiterleitung an das Amt für Raumplanung. 
Bei Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone müssen die Einsprachen an das 
Amt für Raumplanung weitergeleitet werden, was § 20 Abs. 2 PBV ausdrücklich re-
gelt. 
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Der Entscheid über die Einsprachen sowie der koordinierte Entscheid über das Bau-
gesuch haben gleichzeitig zu erfolgen (§ 90 Abs. 3 PBG) bzw. sind zusammen zu 
eröffnen (§ 19 Abs. 4 PBV).  
 

8.3.2 Spezialfall privatrechtliche Einsprachen 

Die privatrechtlichen Einsprachen, die sich gegen übermässige Einwirkungen auf 
fremdes Eigentum (Art. 684 ZGB) richten, werden im kantonalen Verfahren durch die 
jeweilige öffentlich-rechtliche Instanz beurteilt. Sie werden damit in verfahrensmässi-
ger Hinsicht mit den "normalen Einsprachen" koordiniert. Wichtig ist dabei, dass die 
Einspracheentscheide, die Art. 684 ZGB betreffen, gleichzeitig, aber in einer ge-
sonderten Verfügung gefällt werden müssen. 
Bei den anderen privatrechtlichen Einsprachen findet insofern eine Koordination 
statt, als dass die Einsprache nur dann eine präventive Wirkung entfalten kann, wenn 
innert der Frist von 30 Tagen beim zuständigen Bezirksgericht auf Unterlassung ge-
klagt wird. Das Gericht orientiert die Gemeindebehörde über den Eingang der Klage. 
 

8.3.3 Rechtsmittelinstanz 

Beim Rechtsmittelverfahren gilt es, eine Gabelung des Rechtsweges zu vermeiden, 
damit nicht widersprüchliche Entscheide in der selben Sache gefällt werden können. 
Zur Beschränkung des Rechtsmittelweges auf einen Instanzenzug koordiniert § 106 
Abs. 2 PBG die Auflagefristen- und orte. 
Weiter hat die Gemeindebehörde dem Gesuchsteller bzw. dem Einsprecher den Ent-
scheid über die Baubewilligung gleichzeitig mit allfälligen weiteren Stellungnahmen 
oder Entscheiden sowie mit dem Einspracheentscheid zu eröffnen (§ 90 Abs. 3 PBG 
und § 19 Abs. 4 PBV. 
 
Zuständigkeit und Verfahren für die Anfechtung koordinierter Entscheide von Ge-
meinden und kantonalen Ämtern richten sich nach dem Rechtsmittel, das gegen den 
Baubewilligungsentscheid zulässig ist (§ 106 Abs. 3 PBG). Sind Entscheide von De-
partementen mit der Baubewilligung zu koordinieren, ist gemäss § 106 Abs. 4 PBG 
gegen sämtliche Entscheide nur Beschwerde an das Verwaltungsgericht zulässig 
(vgl. Schema Nr. 3). 
 
Damit die Rechtsmittelwege vereinheitlicht werden können, wird bei der kantonalen 
Gesetzgebung generell angestrebt, Entscheidbefugnisse auf Amtsstufe zu delegie-
ren (wie z.B. bereits heute bei den Ausnahmebewilligungen nach Art. 24 RPG). 
 
 

8.4 Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone im Spe-
ziellen 

Über Ausnahmebewilligungen nach Art. 24 ff. RPG entscheidet das Amt für Raum-
planung (§ 20 Abs. 3 PBV). Damit dieses in Abwägung aller betroffenen Interessen 
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entscheiden kann, ist es auf die Stellungnahme der Gemeindebehörde zum Bau- 
oder Vorentscheidgesuch angewiesen.  
 
Wird die Ausnahmebewilligung verweigert, reicht es nicht, dass die Gemeindebehör-
de den kantonalen Entscheid einfach an den Baugesuchsteller weiterleitet. Der Ge-
suchsteller hat Anspruch auf einen vollständigen Entscheid. Die Gemeindebehörde 
muss daher die Übereinstimmung des Bauvorhabens mit den kommunalen Bestim-
mungen prüfen und den Entscheid mit demjenigen des Amtes für Raumplanung er-
öffnen. In diesem Entscheid muss bei nachträglichen Baubewilligungsverfahren die 
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes geprüft und unter Berücksichtigung 
der Verhältnismässigkeit gegebenenfalls die Wegbietung verfügt werden (vgl. Richtli-
nie Nr. 7). 
 
 

8.5 Hinweise  
 

8.5.1 Landumlegung 

Eine Landumlegung ist in der Regel mit einer Gestaltungsplanung zu verbinden (§ 39 
Abs. 2 PBG) und mit dem Gestaltungsplan zeitlich zu koordinieren. 
 
Im Sinne der materiellen Koordination ist das Grundbuchamt vor allem für die La-
stenbereinigung (§ 44 PBG) rechtzeitig in das Landumlegungs- bzw. Gestaltungs-
planverfahren mit einzubeziehen. 
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8.5.2 Ausnahmebewilligung gemäss § 80 PBG 

Damit eine Ausnahmebewilligung gemäss § 80 PBG erteilt werden kann, muss die 
Gemeindebehörde die Zustimmung des Kantons beantragen.  
 
 

8.5.3 Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 24 ff. RPG  

Der Gemeindebehörde ist es freigestellt, eine ausführliche Stellungnahme zum Bau-
gesuch abzugeben. Eine Bemerkung auf dem grünen Baugesuchsformular genügt 
("z. B. keine Einwände"). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abkürzungen: 
RPG  Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (SR 700) 

PBG  Planungs- und Baugesetz vom 16. August 1995 (RB 700) 

PBV Verordnung des Regierungsrates zum Planungs- und Baugesetz vom 26. März 1996 (RB 
700.1) 

TVR Thurgauische Verwaltungsrechtspflege 
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8.6 Anhang 

8.6.1 Schema Nr. 1: Ordentliches Baubewilligungsverfahren 

Bauvorhaben braucht kantonale Zustimmungen und/oder Bewilligung. Koordination 
kommunaler Entscheid mit Bewilligungen und/oder Zustimmungen von kantonalen 
Ämtern 
 
 
 

Kantonale Ämter 
Koordination durch ARP 

 Gemeindebehörde Gesuchsteller 

    
   Baugesuch 

Visierung 
     
     
  Generelle Vorprüfung 

 
Weiterleitung Baugesuch an 

Kanton 

 

      
      

Bewilligungen 
und / oder 

Zustimmungen 

 Organisiert öffentliche Auflage 
 

- schriftliche Mitteilung an 
Anstösser 

- ortsübliche Veröffentli-
chung 

 

      
     
 
 

 - Prüfung Baugesuch 
- Entscheid 

- eröffnet Entscheid zu-
sammen mit kantonaler Bewil-

ligung oder Zustimmung 

 

     
      
 
 

  Erhält koordinierten Entscheid 
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8.6.2 Schema Nr. 2: Streitiges Verfahren / Koordination mit Ent-
scheiden von kantonalen Ämtern 

 
Gegen Bauvorhaben wurde Einsprache erhoben. Bauvorhaben bedarf kantonaler 
Bewilligung und/oder Zustimmung. 
 
 

Kant. Ämter (Koor-
dination ARP) 

Gemeindebehörde Gesuchsteller Einsprecher 

  
Baugesuch 

Visierung 
 

 
Generelle Vorprüfung 
Weiterleitung Bauge-

such an Kanton 
  

 
Bewilligungen und/oder 

Zustimmungen 
öffentliche Auflage 

 
 

erhebt Einsprache 

öffentlich-rechtliche 
oder gegen übermäs-
sige Einwirkungen ge-

mäss Art. 684 ZGB 

 
  

leitet Einsprache weiter 
an Gesuchsteller zur 

Stellungnahme*)   
 

    Stellungnahme  

 

entscheidet gleichzeitig 
über Baugesuch und 

Einsprache 

eröffnet koordinierten 
Entscheid dem Ein-
sprecher und dem 

Gesuchsteller 

Weiterleitung Stellung-
nahme des Bauherrn 

an Einsprecher 

  

  

Erhält koordinierten 
Baugesuchs- und Ein-
spracheentscheid mit 

Rekursmöglichkeit/Ent-
scheid über Einsprache 
nach Art. 684 ZGB se-

parat 

Erhält koordinierten 
Baugesuchs- und Ein-
spracheentscheid mit 

Rekursmöglichkeit/Ent-
scheid über Einsprache 
nach Art. 684 ZGB se-

parat 

*) Bauten ausserhalb der Bauzone: Weiterleitung der Einsprache  
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Schema Nr. 3: Koordination mit departementalem Entscheid 
 
 

Verwaltungs-
gericht 

Departement 
für Bau und 

Umwelt 

Kantonale  
Ämter 

Gemeinde- 
behörde 

Gesuchsteller 

     

    Baugesuch  
Visierung 

      

       

   Generelle Vorprü-
fung Weiterleitung 
Baugesuch an 
Kanton  

 

      

        

 Entscheid Bewilligungen 
und/oder 

Zustimmungen 

Öffentliche Auflage  

        

      

   - Prüfung Bauge-
such 

- Entscheid 
- eröffnet Ent-

scheid zusam-
men mit Bewilli-
gungen und Zu-
stimmungen 
kantonaler Ämter 
sowie departe-
mentalem Ent-
scheid 

 

      
      

    Erhält koordinier-
ten Entscheid  
Beschwerdemög-
lichkeit an VG 
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